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Seehund. Versicherungsschutz besteht ausschließlich für die im Bundesjagdgesetz 
enumerativ aufgezählten Tiere. Kein Versicherungsschutz besteht daher zum Bei-
spiel für Rentiere (OLG Frankfurt VersR 2005, 1233), Elche, Waschbären 
(vgl. auch Jahresbericht des Versicherungsombudsmanns 2003, 18), Wölfe und 
Braunbären. Wer mit einem solchen in nicht im Bundesjagdgesetz aufgeführten 
Tier kollidiert, hat keinen Versicherungsschutz, auch wenn es sich um ein wild 
lebendes Tier handelt (LG Köln VersR 91, 222). Eine ausdehnende Auslegung 
des Begriffes „Haarwild“ ist abzulehnen, da J.2.1.2 d ausdrücklich auf die Defini-
tion im Bundesjagdgesetz verweist. 

Manche Versicherer erstrecken den Versicherungsschutz, über den Haarwild-
schaden hinaus, auch auf Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen oder versichern 
sogar Zusammenstöße mit Tieren aller Art. Die Besonderheit besteht hier dar-
in, dass für diese Tiere in der Regel ein Tierhalter existiert, der gemäß § 833 
BGB für den entstandenen Schaden haftbar gemacht werden kann. Eine Haftung 
des Tierhalters besteht lediglich dann nicht, wenn der Schaden durch ein Nutztier 
(= Haustier, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhal-
ters zu dienen bestimmt ist) verursacht wird und entweder der Tierhalter bei der 
Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder 
der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde (§ 833 
Satz 2 BGB). Kann der Tierhalter den Entlastungsbeweis nicht führen, tritt in der 
Regel die Betriebsgefahr des Fahrzeughalters (§ 7 Abs. 1 StVG) hinter der Tierge-
fahr zurück, was meist zu einer alleinigen Haftung des Tierhalters führt (vgl. LG 
Lüneburg SP 2008, 285; OLGR Schleswig 2005, 717), soweit dem Fahrzeughal-
ter nicht wegen Verstoßes gegen eine Sorgfaltspflichtsverletzung eine Mithaftung 
trifft (z. B. Verstoß gegen das Sichtfahrgebot, 50% Mithaftung, OLG Hamm r+s 
2006, 374; unangemessene Reaktion, 25% Mithaftung, AG Wetzlar NZV 2006, 
428; alkoholisierter Fahrer, 2/3 Mithaftung, OLG Celle SP 2004, 255). Auch bei 
bestehender Tierhalterhaftung ist der Kaskoversicherer eintrittspflichtig, kann 
jedoch seine Ansprüche gemäß § 86 VVG beim verantwortlichen Tierhalter 
regressieren. 

 

3. Zusammenstoß 
 
Dem Wortlaut des A.2.2.4 ist zu entnehmen, dass es zu einem Zusammen-

stoß zwischen dem fahrenden Kraftwagen und dem Wild gekommen und 
dieser die Ursache für den Unfallschaden sein muss. Der Wortlaut „durch einen 
Zusammenstoß“ ist für den verständigen VN ein klarer Hinweis darauf, dass der 
Unfall nicht durch ein anderes Ereignis als den Zusammenstoß (etwa durch das 
Bemühen, einen Zusammenstoß zu vermeiden) verursacht sein darf. Bei Aus-
weichschäden kommt jedoch ein Ersatz des Schadens nach den Grundsätzen des 
Rettungskostenersatzes in Betracht (vgl. hierzu Rn. 176). 

Das Wild selbst braucht nach wohl h. M. nicht in Bewegung zu sein; auch 
wenn ein Fahrzeug ein auf der Straße liegendes totes Haarwild überfährt, ist es zu 
einem Zusammenstoß des in Bewegung befindlichen Fahrzeuges mit dem Wild 
gekommen (LG Stuttgart r+s 2008, 150; OLG Saarbrücken VersR 2004, 1306; 
OLG Nürnberg NJW-RR 94, 537 = zfS 94, 214). Begründet wird dies insbe-
sondere damit, dass dem Wortlaut der Regelung („durch einen Zusammenstoß des in 
Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit Haarwild“) nicht entnehmen lässt, dass das Wild 
ebenfalls in der Lage sein muss, sich zu fortzubewegen (LG Stuttgart r+s 2008, 
150). Die Gegenauffassung (OLG München VersR 86, 863 = zfS 86, 118; LG 
München SP 93, 58) weist zwar berechtigt darauf hin, dass die Teilkaskoversiche-
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rung grds. keine Risiken abdecken soll, die zu den eigentlichen Risiken des Ver-
kehrsablaufs gehören, wozu auch auf der Straße liegende Gegenstände gehören, 
doch sind Versicherungsbedingungen nach ständiger Rechtsprechung des BGH 
nach dem Verständnis des durchschnittlichen VN auszulegen (vgl. BGH VersR 
2006, 1066; BGH VersR 2003, 981), dem sich solche systematische Überlegun-
gen nicht erschließen. Zudem gehen Unklarheiten bei der Auslegung gemäß 
§ 305 c Abs. 2 BGB zu Lasten des Versicherers. 

 

4. Kausalität 
 
Voraussetzung für das Vorliegen eines erstattungspflichtigen Wildschadens ist, 

dass ein adäquater Ursachenzusammenhang zwischen der Berührung mit 
dem Wild und dem Unfallschaden besteht (vgl. BGH VersR 92, 349 = zfS 92, 85 
= MDR 92, 653). Dies ergibt sich unzweifelhaft aus dem Wort „durch“ in 
A.2.2.4. Eine Leistungspflicht des Versicherers kommt deshalb nur dann in Be-
tracht, wenn die Beschädigung des Fahrzeugs durch den Zusammenstoß mit dem 
Wild verursacht worden ist. Dies ist dann nicht der Fall, wenn ein Sachverständi-
ger aufgrund der Masseverhältnisse zwischen dem Wild (z. B. Hase) und dem 
Fahrzeug eine Einwirkung des Zusammenstoßes mit dem Wild auf den Unfall-
hergang ausschließt (LG Köln zfS 83, 246). 

Der Versicherer hat ansonsten den gesamten, auch den mittelbaren bei einem 
Wildunfall entstandenen Schaden zu ersetzen; die Ersatzpflicht beschränkt sich 
nicht nur auf Schäden, die unmittelbar durch den Zusammenprall mit dem Wild 
entstanden sind. Anders als z. B. bei den versicherten Naturgewalten (A.2.2.3) 
verlangt A.2.2.4 gerade keine unmittelbare Einwirkung des versicherten Ereignis-
ses auf das Fahrzeug. Der erforderlich Ursachenzusammenhang liegt deshalb nicht 
nur dann vor, wenn der Unfall allein auf dem Zusammenstoß mit dem Wild be-
ruht, sondern auch dann, wenn der Schaden mittelbar durch eine Reaktion des 
Fahrers auf den Zusammenstoß mit Wild entstanden ist. Stößt der VN z. B. 
auf schneeglatter Straße mit einem Reh zusammen und gerät sodann von der 
Straße ab und gegen eine Böschung, liegt der erforderliche Ursachenzusammen-
hang trotz des nachfolgenden Fahrfehlers vor (OLG München zfS 89, 206). Der 
erforderliche Zusammenhang besteht z. B. auch dann, wenn der Fahrer durch den 
Zusammenprall erschreckt, anschließend das Steuer verreißt und dann von der 
Straße abkommt (vgl. OLGR Hamburg 2003, 106; OLG Jena VersR 98, 623; 
OLG Karlsruhe r+s 93, 448; OLG Celle VersR 88, 1173; OLG Karlsruhe r+s 
87, 156). Die Zwischenursache (Schreckreaktion) bleibt außer Betracht. 

Der Zusammenstoß mit Wild ist jedoch dann nicht mehr adäquat ursächlich, 
wenn das Verhalten des VN eine grob fahrlässige Überreaktion darstellt (BGH 
NJW-RR 92, 469 = VersR 92, 349 = r+s 92, 109). Grobe Fahrlässigkeit des Fah-
rers, der nicht Repräsentant ist, schadet dem VN jedoch nicht (OLG Hamm 
NJW-RR 98, 821 = VersR 99, 46). 

Nicht ausreichend ist es, wenn die Kollision mit dem Tier lediglich eine 
Begleiterscheinung eines Ausweichmanövers ist, das aus einem anderen Anlass 
erfolgte (LG Mönchengladbach, SP 92, 344). Behauptet der VN z. B., bei einem 
Überholvorgang zunächst ins Schleudern geraten zu sein und dabei noch einen 
Fuchs erfasst zu haben, fehlt es an dem erforderlichen Ursachenzusammenhang 
zwischen dem (unterstellten) Zusammenstoß mit dem Haarwild und dem Unfall-
schaden (LG Hannover zfS 93, 309). 

Ein Motorschaden kann noch als adäquate Folge eines Wildschadens gedeckt 
sein. Wurde z. B. das Kühlsystem des Fahrzeugs dadurch beschädigt, dass ein Hase 

171 

172 

173 

174 

175 


